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KILIMANDSCHARO: INFO-TAG 
Informationen rund um das Abenteuer Kilimandscharo

FIT FÜR DEN GIPFEL: INTENSIV-SEMINAR
Höhenvorbereitung für Ihr Gipfel- Erlebnis



DATEN & FAKTEN
DER KILIMANDSCHARO HUBERT-SCHWARZ-ZENTRUM

 � Höhe: 5.895 Meter
 � Fläche: 755 km2
 � höchster Berg Afrikas 
 � verschiedene Aufstiegs-Routen
 � Erstbesteigung: 06.10.1889
 � 20.000 Bergsteiger jährlich; die 

Hälfte erreicht den Gipfel
 � UNESO Weltnaturerbe

 � individuelle Betreuung
 � optimale Vorbereitung
 � deutscher Reiseleiter
 � langjährige Erfahrung
 � zahlreiche Ausrüstungspartner
 � 60+ geeignete Touren
 � optional: ärztliche Betreuung
 � optional: Guide Hubert Schwarz

GIPFEL
DER 

GEFÜHLE

Renate & Hubert Schwarz

„

„

In Tansania, unweit der Stadt Arusha, erhebt sich der mit 5.895 Me-
tern höchste Berg Afrikas. Den Kilimandscharo zu besteigen, ist weit 

mehr als nur ein Gipfelabenteuer. Einzigartig sind die wechselnden Landschaf-
ten und Klimazonen auf dem langen Weg zum Ziel über den Wolken. Angefan-
gen von der kargen Steppe im Tal über die Regenwaldzone, Hochmoore und 
den weiten wüstenartigen Plateaus bis hin zu den imposanten Gletschern der 
Gipfelregion – die Eindrücke und Ausblicke sind immer wieder atemberaubend. 

Wir haben uns selbst als Guides die Wege zum Kilimandscharo erschlossen: 
mit vielen Gruppen, die erfolgreich zum Gipfel vorgestoßen sind. Aber auch 
durch viele Kontakte zu Einheimischen und deren Kultur. 

Diese „Faszination Kilimandscharo“ geben wir mit Leidenschaft an unsere 
Kunden weiter – von der sorgsamen Vorbereitung auf das Abenteuer über 
die Kili-Besteigung in homogenen Gruppen bis hin zu einzigartigen kulturellen 
Einblicken und abschließender Wildtier-Safari. 

Wagen Sie mit uns das Abenteuer, Sie sind in besten Händen! 



editorial editorial

IDEE
INHALT

ZIEL

WAS UNS UNTERSCHEIDET

KILIMANDSCHARO INFO-TAG

INHALT

ZIEL

TERMINE 2022
Info-Tag Intensiv-Seminar

 � Vorträge und Wissensvermittlung über Berg, Tour, Reiseformalitäten
 � Informationen zum Impfschutz und Höhenanpassung
 � Bekleidungs- und Ausrüstungstipps
 � Wichtiges zum Thema Bewegung und Ernährung
 � Fitness-Check (beim Intensiv-Seminar im Preis enthalten) 

 � Klärung offener Fragen
 � Informationen zur Kilimandscharo-Besteigung
 � Verhalten (Thema Bewegung und Ernährung) vor und während der Reise
 � Motivation und Freude auf die Reise wecken
 � Überblick für eine optimale Ausrüstung geben
 � Fitness Check, um Ihren Status-Quo zu ermitteln

 � 11.02.2022
 � 01.04.2022
 � 07.10.2022*

 � 02.04.2022
 � 08.10.2022*

Abenteuerreisen machen wir durch unsere Coaching-Kompetenz besonders  
lohnend und sicher. Wohl kein anderes Unternehmen hat z.B. so viele Menschen 
aus der Zielgruppe 60+ auf den Gipfel des Kilimandscharo gebracht wie wir! 

Mit Leistungstests und Trainingsprogrammen bieten wir den Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich über Monate hinweg gezielt auf das Abenteuer vorzubereiten. 
So erfüllen wir Träume auch für Menschen, die sich das Abenteuer zunächst nicht 
zutrauen und bei anderen Anbietern auf der Strecke bleiben würden.

Während dem Kilimandscharo Info-Tag erhalten Sie Erfahrungsberichte über Rei-
se, Tour und Berg sowie Hilfestellung und Tipps bei der Ausrüstung. Dabei profi-
tieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und bekommen Fachwissen aus 
erster Hand.

FIT FÜR DEN GIPFEL INTENSIV- SEMINAR

Eine Leistungsdiagnostik (Fitness-Check) gibt Auskunft darüber, welche körperli-
chen Voraussetzungen vorhanden sind und woran in der Vorbereitung noch gear-
beitet werden kann. Vorträge informieren über die Grundlagen der Höhenanpas-
sung und die richtige Ernährung vor und während Ihres Abenteuers.

*Mindestteilnehmerzahl jeweils 6 Personen!



bausteine bausteine

ABLAUF
INFO-TAG

INTENSIV-SEMINAR
Sie erhalten allgemeine Informationen zur Anreise, Flugdauer, Zeitverschiebung, 
Visum, Gepäck, etc...

INFOS ZU TANSANIA

Zahlreiche Bilder und Erfahrungsberichte vermitteln Ihnen einen Eindruck der 
Herausforderung. 

PRÄSENTATION KILIMANDSCHARO

Wir beantworten Fragen zu empfehlenden Impfungen, der Höhenkrankheit und dem 
Umgang damit, sowie einer gesunden Ernährung.

IMPFUNGEN, HÖHENKRANKHEIT UND ERNÄHRUNG

Akklimatisierung, Höhenanpassung, Höhenmedizin, Reisemedizin und Impfungen 
bilden die Schwerpunkte.

FIT FÜR DEN BERG

Die Auswertung zeigt Ihnen den Ist-Stand; so erhalten Sie Ihr persönliches „Werk-
zeug“ für ein gesundes und effektives Bewegungsverhalten. 

AUSWERTUNG DES FITNESS-CHECK

Von A wir Anorak bis Z wie Zipphose – wir klären Sie über die richtige Outdooraus-
rüstung und Kleidung auf. 

BEKLEIDUNGS- UND AUSRÜSTUNGSTIPPS

KILIMANDSCHARO INFO-TAG 13.30 -  ca. 18.00 UHR

FIT FÜR DEN GIPFEL SEMINAR 07.30 - ca. 17.30 UHR

Nach dem Umziehen lernen Sie – mit einer Pulsuhr – in Ihrem Herzfrequenzbe-
reich zu walken oder laufen.

Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Vorbereitung ankommt und wie Sie sich 
gesund am Berg ernähren.

Ihnen wird das Ergebnis Ihrer Blutuntersuchung mitgeteilt. Sie lernen die Sauer-
stofftransportkapazität kennen, die besonders wichtig bei der Besteigung ist. 

WALKEN UND LAUFEN NACH PULS

THEMA ERNÄHRUNG

AUSWERTUNG DER BLUTANALYSE

Die Blutabnahme erfolgt in der Früh im nüchternen Zustand und ist Basis für den 
Auswertevortrag am Nachmittag

BLUTABNAHME

Untersuchung der Herzfrequenz und Laktatentwicklung auf dem Ergometer. 
Daraus entwicklen wir individuelle Trainingsbereiche für Sie.

FITNESS-CHECK

Gesundheits-Checkoptional möglich!

HANDLUNGSWISSEN

UMSETZUNG

DIAGNOSTIK

Motivation durch Wissen! In unseren Vorträgen bekommen Sie zielgerichtetes 
Handlungswissen vermittelt, welches Grundvoraussetzung für die Umsetzung in 
der Praxis ist.

Motiviert durch Handlungswissen und ausgestattet mit den eigenen 
Trainingsbereichen gilt es nun, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Das 
Richtige tun – wir helfen beim Einstieg!

Mit Analysetools ermitteln wir Ihre ganz persönlichen Gesundheitswerte. Den 
offengelegten Problemfeldern stehen die individuell ermittelten Trainingswerte 
und Zielvorgaben gegenüber.



anmeldung anmeldung

ANMELDUNG 
PREISE 

OPTIONEN

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Kilimandscharo Info-Tag für 69,- EUR  
inkl. Verpflegungspauschale (inkl. MwSt.) an dem folgenden Termin an:

Hiermit melde ich mich verbindlich zum „Fit für den Gipfel“ Intensiv-Seminar 
für 398,- EUR inkl. Verpflegungspauschale (inkl. MwSt.) an dem folgenden Termin 
an:

zusätzlich buche ich das Abendessen am Freitag (22 €) dazu.

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon, Telefax:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Bitte reservieren Sie mir für das Seminar ein 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Anmeldung und akzeptieren die Teilnah-
mebedingungen auf der Rückseite.

Bitte senden Sie uns diese Seite per Fax (09122 / 93 07 - 20) oder eingescannt per 
E-Mail (adventure@hubert-schwarz.com) zu.

Ort, Datum Unterschrift

vom ________ bis ________

Einzelzimmer inkl. Frühstück (86 €)

Doppelzimmer inkl. Frühstück (124 €)

Fr, 11.02.2022

Sa, 30.04.2022

ANMELDUNG

ZIMMERRESERVIERUNG

BESTÄTIGUNG

Fr, 29.04.2022

Sa, 08.10.2022

Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 
Ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

Tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-scharz.com 
www.hubert-schwarz.com

Ihre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 
DSGVO finden Sie unter https://www.hubert-schwarz.com/datentransparenz/ 

Fr, 07.10.2022

https://www.hubert-schwarz.com/datentransparenz/ 


Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen sind Vertrags-
bedingungen des von Ihnen erteilten Auftrages!
 
I. Geltungsbereich:
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung 
von Veranstaltungsräumen im Hubert-Schwarz-Zentrum zur Durchführung von 
Veranstaltungen wie Tagungen, Seminare, etc. sowie für alle damit zusammenhän-
genden weiteren Leistungen, insbesondere Übernachtung und Verpflegung des 
Hubert-Schwarz-Zentrums.
2. Für den Vertrag gelten ausschließlich unsere AGB; andere Bedingungen werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

II. Vertragsabschluss und -haftung:
1. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Rückbestätigung des Angebotes durch 
den Veranstalter gegenüber dem Hubert-Schwarz-Zentrum zustande. Vertragspartei-
en sind der Veranstalter und das Hubert-Schwarz-Zentrum.
2. Die Gebrauchsüberlassung der angemieteten Räume und Flächen durch den Ver-
anstalter an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Hubert-Schwarz-Zentrums.
3. Schadensersatzansprüche des Veranstalters sind ausgeschlossen, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch 
zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Hubert-Schwarz-
Zentrums, sofern der Veranstalter Ansprüche gegen diese geltend macht. 
Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 
aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadens-
ersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags 
notwendig ist, wie z.B. die Gebrauchsüberlassung der Räumlichkeiten. Von dem Haf-
tungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hubert-Schwarz-Zentrums, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt. 
Der Veranstalter ist verpflichtet, das Hubert-Schwarz-Zentrum rechtzeitig auf die 
Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.

III. Leistungen, Preise, Zahlung:
1. Das Hubert-Schwarz-Zentrum ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestellten und 
vom Hubert-Schwarz-Zentrum zugesagten Leistungen zu erbringen. Vereinbarte 
Raummieten gelten ausschließlich für die Bereitstellung der gebuchten Räumlichkei-
ten sowie des vom Veranstalter gewünschten Mobiliars. Jeder weiter angemietete 
Raum wird separat mit einer Raummiete abgerechnet. In allen Innenräumen herrscht 
Rauchverbot! Raucherzonen befinden sich vor dem Haupteingang des Seminarzen-
trums.
2. Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten Preise zu 
zahlen. Dies gilt auch für in Verbindung mit der Veranstaltung stehende Leistungen 
und Auslagen des Hubert-Schwarz-Zentrums an Dritte. Falls keine andere Verein-
barung getroffen wurde, werden die Getränke, Speisen und ähnliches gemäß dem 
tatsächlichen Verbrauch und der jeweils gültigen Preisliste gesondert in Rechnung 
gestellt.
3. Unsere Preise verstehen sich zzgl. aller Steuern, incl. Abgaben und Services. Über-
schreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung 4 Monate und 
erhöht sich der vom Hubert-Schwarz-Zentrum allgemein für derartige Leistungen 
berechnete Preise, so kann der vertraglich vereinbarte Preis angemessen, höchstens 
jedoch um 10% erhöht werden.
4. Rechnungen des Hubert-Schwarz-Zentrums sind sofort ohne Abzug fällig. Sie sind 
zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung, solange keine andere 
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen über den Verzug.
5. Das Hubert-Schwarz-Zentrum ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Voraus-
zahlung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können 
im Vertrag schriftlich vereinbart werden.

IV. Beendigung des Vertrages durch das Hubert-Schwarz-Zentrum:
1. Wird eine Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hubert-Schwarz-
Zentrum gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hubert-
Schwarz-Zentrum vor Überlassung der gemieteten Räume und nach Überlassung der 
gemieteten Räume zur Kündigung berechtigt. 
2. Das Hubert-Schwarz-Zentrum ist ferner berechtigt, vor Überlassung der Räume 
vom Vertrag zurückzutreten, bzw. nach Gebrauchsüberlassung die weitere Durchfüh-
rung des Vertrages zu kündigen, wenn:
(1) höhere Gewalt oder andere vom Hubert-Schwarz-Zentrum nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrages
unmöglich machen,
(2) der Veranstalter die Leistungen des Tagungszentrums unter Angabe eines fal-
schen Namens bzw. unzutreffenden Zwecks der geplanten Veranstaltung in Anspruch 
genommen hat oder in Anspruch nehmen möchte,
(3) das Tagungszentrum begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veran-
staltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Hubert-Schwarz-Zentrums in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hubert-Schwarz-Zentrums zuzurechnen 
ist oder
(4) der Veranstalter die gemäß II. 2. erforderliche vorherige Zustimmung des Hubert-

Schwarz-Zentrums nicht eingeholt hat.
3. Der Rücktritt bzw. die Kündigung wird durch Erklärung gegenüber dem Veranstal-
ter ausgeübt.
4. Erfolgt die Vertragsbeendigung seitens des Hubert-Schwarz-Zentrums aus Grün-
den, die aus dem Verantwortungsbereich des Veranstalters herrühren, ist dieser 
verpflichtet, den vertraglich vereinbarten Mietzins zu entrichten, sofern es dem 
Hubert-Schwarz-Zentrum nicht gelingt, die angemieteten Räume anderweitig zu 
vermieten.
5. Dem Veranstalter bleibt der Nachweis, dass seitens des Hubert-Schwarz-Zentrums 
höhere Aufwendungen erspart wurden, unbenommen. Dem Hubert-Schwarz-Zent-
rum bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.
6. Ein Anspruch des Veranstalters auf Schadensersatz gegen das Hubert-Schwarz-
Zentrum wegen vorzeitiger Vertragsbeendigung besteht nur gem. vorstehender Ziffer 
II.3.

V. Rücktritt des Veranstalters:
1. Tritt der Veranstalter vom Vertrag zurück, ist das Hubert-Schwarz-Zentrum 
berechtigt, den vereinbarten Mietzins für Räumlichkeiten/Seminarräume sowie die 
Veranstaltungsleistung in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Rücktritt ist vom 
Hubert-Schwarz-Zentrum zu vertreten.
2. Tritt der Veranstalter vom Vertrag ganz oder teilweise zurück, ist das Hubert-
Schwarz-Zentrum weiter berechtigt, nach u. g. Staffelung in Rechnung zu stellen: 
Dies betrifft alle gebuchten Leistungen außer F&B sowie Übernachtungen, diese sind 
nachfolgend gesondert geregelt.

a. Seminarhonorar:
bis 90 Tage vor Beginn des Seminars:
10 % des gebuchten Seminarhonorars 

von 89 bis 60 Tage vor Beginn des Seminars: 
30 % des gebuchten Seminarhonorars 

von 59 bis 30 Tage vor Beginn des Seminars: 
50 % des gebuchten Seminarhonorars 

von 29 bis 10 Tagen vor Seminarbeginn: 
90 % des gebuchten Seminarhonorars 

unter 10 Tage vor Seminarbeginn:
100 % des gebuchten Seminarhonorars 

2. Tritt der Veranstalter vom Vertrag ganz oder teilweise zurück, ist das Hubert-
Schwarz-Zentrum auch berechtigt, eventuell weiter gebuchte Leistungen, insbe-
sondere Übernachtung und Verpflegung sowie Veranstaltungsräume (wie z.B. 
Seminarräume, Besprechungsräume, Tipi, Feuerhut usw.)  nach u.g. Staffelung – ggf. 
anteilig – in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Rücktritt ist vom Hubert-Schwarz-
Zentrum zu vertreten:

Food and Beverage (Verpflegung)
bis 28 Tage vor Ankunft:
15 % der gebuchten Leistungen 

von 27 bis 14 Tage vor Ankunft:
30 % der gebuchten Leistungen

von 13 bis 7 Tage vor Ankunft   
50 %  der gebuchten Leistungen 

von 7 bis 3 Tage vor Ankunft:
75 % der gebuchten Leistungen 

unter 3 Tage vor Ankunft:
100 % der gebuchten Leistungen 

Übernachtungen
bis 90 Tage vor Ankunft: kostenlos

von 89 bis 60 Tage vor Ankunft:
30 % der gebuchten Leistungen

von 59 bis 30 Tage vor Ankunft:
50 % der gebuchten Leistungen

von 29 bis 14 Tagen vor Ankunft:
75 % der gebuchten Leistungen

von 13 bis 7 Tagen vor Ankunft   
90%  der gebuchten Leistungen

unter 7 Tagen vor Ankunft:
100 % der gebuchten Leistungen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
HUBERT SCHWARZ & CIE. GMBH & CO KG (NACHFOLGEND HUBERT-SCHWARZ-ZENTRUM) Einzeln nicht angereiste Gäste, die nicht mindestens 3 Tag vorher abgesagt wurden, 

werden ebenfalls mit 100 % in Rechnung gestellt.

Veranstaltungsräume
bis 90 Tage vor Ankunft: kostenlos

bis 60 Tage vor Ankunft:
30 % der gebuchten Leistungen

bis 30 Tage vor Ankunft:
50 % der gebuchten Leistungen

von 29 bis 14 Tage vor Ankunft:
75 % der gebuchten Leistungen

von 13 bis 7 Tage vor Ankunft   
90%  der gebuchten Leistungen

unter 7 Tage vor Ankunft:
100 % der gebuchten Leistungen

3. Speziell für die Veranstaltung zugekaufte Getränke werden dem Veranstalter zu 
100% in Rechnung gestellt.
4. Dem Veranstalter bleibt der Nachweis, dass seitens des Hubert-Schwarz-Zentrums 
höhere Aufwendungen erspart wurden, unbenommen. Dem Hubert-Schwarz-Zent-
rum bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.
5. Der Rücktritt von einem gültigen Vertrag durch den Veranstalter muss schriftlich 
erfolgen.

VI. Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit, Zimmerbelegung:
1. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich eine 
Teilnehmerliste mit. Diese dient als Berechnungsgrundlage für Kaffeepausen und 
Mahlzeiten.
2. Eine Änderung der Teilnehmerzahl muss spätestens drei Werktage vor Veranstal-
tungsbeginn dem Hubert-Schwarz-Zentrum mitgeteilt werden.
3. Falls die Teilnehmerzahl um mehr als 10% abweicht, ist das Hubert-Schwarz-Zen-
trum berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzusetzen, sowie andere Räume zur 
Verfügung zu stellen, es sei denn, dass dies dem Veranstalter nicht zumutbar ist.
4. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten, ohne dass das 
Hubert-Schwarz-Zentrum dem zugestimmt hat, so kann es zusätzliche Kosten der 
Leistungsbereitschaft in Rechnung stellen, es sei denn, das Hubert-Schwarz-Zentrum 
trifft ein Verschulden.
5. Die Seminarräume müssen am Abreisetag bis spätestens 18:00 Uhr geräumt sein, 
andernfalls ist die Miete für einen ganzen Tag zu bezahlen. Abweichungen von dieser 
Regelung müssen schriftlich vereinbart werden.
6. Die Gästezimmer im Hubert-Schwarz-Zentrum sind am Anreisetag frühestens um 
14:00 Uhr zu beziehen und müssen am Abreisetag bis spätestens 09:00 Uhr geräumt 
werden. Andernfalls ist die Miete für den ganzen Tag zu bezahlen. Abweichungen von 
dieser Regelung müssen schriftlich vereinbart werden.
7. Bitte senden Sie uns bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn Ihr Firmenlogo zu. 
Somit können wir die Veranstaltungsräume kennzeichnen.
8. Bei schuldhafter zeitlicher Verzögerung des Rahmenprogramms ab 1 Stunde 
behalten wir uns eine Nachberechnung bzw. Nachkalkulation vor (max. 20% des 
Rahmenprogramms pro angefangene Stunde).

VII. Mitbringen von Speisen und Getränken:
Der Veranstalter darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht 
mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit 
dem Hubert-Schwarz-Zentrum. In diesen Fällen wird ein Beitrag zur Deckung der 
Gemeinkosten berechnet.

VIII. Technische Einrichtungen und Anschlüsse:
1. Soweit das Hubert-Schwarz-Zentrum für den Veranstalter auf dessen Veran-
lassung hin technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt 
es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung des Veranstalters. Der Veranstalter 
haftet für die pflegliche Behandlung und ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das 
Hubert-Schwarz-Zentrum von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser 
Einrichtung frei.
2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Groß-Anlagen des Veranstalters unter 
Nutzung des Stromnetzes des Hubert-Schwarz-Zentrums bedarf dessen schriftlicher 
Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder 
Beschädigungen an den technischen Anlagen des Hubert-Schwarz-Zentrums gehen 
zu Lasten des Veranstalters, soweit das Hubert-Schwarz-Zentrum diese nicht zu 
vertreten hat.
3. Der Veranstalter ist mit Zustimmung des Hubert-Schwarz-Zentrums berechtigt, 
eigene Telefon-, Telefax-, und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür 
kann das Hubert-Schwarz-Zentrum eine Anschlussgebühr verlangen.
4. Störungen an vom Hubert-Schwarz-Zentrum zur Verfügung gestellten technischen 
oder sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit sofort beseitigt. Ein Recht zur 
Minderung des Mietzinses steht dem Veranstalter insoweit nicht zu.
5. Der Veranstalter ist verpflichtet, eine beabsichtigte Installation von Dekorati-
onsmaterial oder sonstiger Gegenstände dem Hubert-Schwarz-Zentrum schriftlich 
mitzuteilen und die Bewilligung einzuholen. Die Veranstaltungsräume dürfen nicht 
beschädigt werden! Die Anbringung muss durch Fachpersonal erfolgen und den 

feuerpolizeilichen Bestimmungen entsprechen. Auf- und Abbaukosten werden dem 
Veranstalter in Rechnung gestellt.

IX. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen:
1. Mitgeführte Ausstellungs- oder auch sonstige persönliche Gegenstände befinden 
sich auf Gefahr des Veranstalters in den Veranstaltungsräumen. Das Hubert-Schwarz-
Zentrum übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung Haftung nur gem. 
Ziffer II. 3. Für Verlust, Untergang oder Beschädigung der von Teilnehmern der Veran-
staltung mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen.
2. Der Veranstalter ist verpflichtet, die beabsichtigte Installation von Dekorations-
material oder sonstiger Gegenstände dem Hubert-Schwarz-Zentrum schriftlich 
mitzuteilen und die Bewilligung einzuholen. Die Veranstaltungsräume dürfen nicht 
beschädigt werden. Die Anbringung muss durch Fachpersonal durchgeführt werden 
und es müssen alle behördlichen Voraussetzungen, insbesondere feuerpolizeiliche 
Bestimmungen beachtet werden. Das Hubert-Schwarz-Zentrum ist berechtigt, dafür 
einen behördlichen Nachweis zu verlangen. Sämtliche mit dem Auf- und Abbau 
verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Veranstalters.  
3. Die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Gegenstände sind nach Ablauf 
der Mietzeit unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der Veranstalter das, darf das 
Hubert-Schwarz-Zentrum die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Veranstalters 
vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, kann das Hubert-
Schwarz-Zentrum für die Dauer des Verbleibs Raummiete berechnen. Dem Hubert-
Schwarz-Zentrum bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

X. Haftung des Veranstalters für Schäden:
1. Der Veranstalter haftet für alle Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch 
Veranstaltungsteilnehmer bzw. Besucher,
Mitarbeiter, oder sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht 
werden.
2. Das Hubert-Schwarz-Zentrum kann vom Veranstalter die Stellung angemessener 
Sicherheiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen.

XI. Datenerhebung und –verarbeitung:
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printme-
dien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Film, Foto etc.) können vom 
Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung auch für Presseveröffentlichungen, PR- 
und Werbezwecke verbreitet und veröffentlicht werden.

XII. Schlussbestimmungen:
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder dieser Ge-
schäftsbedingungen für Veranstaltungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
eine Aufhebung dieser Schriftformklausel. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen 
durch den Veranstalter sind unwirksam.
2. Soweit der Veranstalter Kaufmann ist, ist der Erfüllungs- und Zahlungsort der Sitz 
des Hubert-Schwarz-Zentrums.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist 
Schwabach, soweit der Veranstalter eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder Kaufmann ist. Sofern der Veranstalter keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, ist Gerichtsstand ebenfalls Schwabach.
4. Es gilt deutsches Recht.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
wirksam oder nichtig sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. 

Stand: 31.08.2015



TEILNAHMEGEBÜHR / ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

GASTRONOMIE

STORNOBEDINGUNGEN

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Nicht enthalten sind An- und Abreise 
und zusätzliche Kosten für nicht genannte Leistungen. Getränke stehen auf Selbstzahlerbasis zur Verfügung. Wasser steht 
während der Veranstaltung kostenlos bereit. Mit der Anmeldung, die wir Ihnen schriftlich bestätigen, erhalten Sie eine Rech-
nung über den kompletten Veranstaltungs-Betrag. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 6 Personen. Wird die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht, behalten wir uns vor, den Termin abzusagen.

Das Hubert-Schwarz-Zentrum setzt auf eine gesunde, leichte, von frisch zubereiteten Produkten geprägte Küche. Unser 
gastronomisches Angebot geht einher mit der Firmenphilosophie, die unsere Kunden auch in einem gesunden und ernäh-
rungsbewussten Lebensstil fördern will. Bitte teilen Sie uns mögliche Allergien, Unverträglichkeiten oder den Wunsch nach 
vegetarischen wie veganen Mahlzeiten frühzeitig mit.

Die Stornobedingungen entnehmen Sie den AGB‘s vom 31.08.2015 auf den beiden vorherigen Seiten.

Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 
Ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

Tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-scharz.com 
www.hubert-schwarz.com


